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Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel 
Interministerielle Arbeitsgruppe 
 
 
Aktenzeichen: WA I 1 - 42250-1/0 
Berlin, 9. März 2009 
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
am 17. Dezember 2008 hat das Bundeskabinett die Deutsche Anpas-
sungsstrategie an den Klimawandel beschlossen. Dort wurde angekün-
digt, dass bis März 2011 in enger Abstimmung mit den Ländern ein „Ak-
tionsplan Anpassung“ vorgelegt werden soll. 
 
Mit der Erarbeitung des Aktionsplans wurde eine Interministerielle Ar-
beitsgruppe (IMA Anpassungsstrategie) beauftragt. Die IMA Anpas-
sungsstrategie soll außerdem die Initiativen der Bundesressorts zusam-
menführen und den in der Anpassungsstrategie vorgesehenen Dialog- 
und Beteiligungsprozess mit dem Ziel begleiten und mitgestalten, ein 
konzeptionell konsistentes Vorgehen der Bundesregierung zu erreichen.  
 
Mit Brief vom 21.2.2009 hat Herr Staatssekretär Machnig gegenüber 
Ihrem Staatssekretär vorgeschlagen die Interministerielle Arbeitsgruppe 
als Steuerungsgruppe auf Abteilungsleiterebene einzurichten, die opera-
tiv durch eine Ressortarbeitsgruppe unterstützt wird.  
 
Daher freue ich mich als zuständiger Abteilungsleiter, Sie zur konstituie-
renden Sitzung der IMA Anpassungsstrategie einzuladen, die für den 

 4. Mai 2009 von 14.00 – 17.00 Uhr im  
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit,  

Alexanderstraße 3, Berlin, Raum 4134 
 
vorgesehen ist. 
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Für die Sitzung schlage ich folgende Themen vor:  

 Organisation der IMA Anpassungsstrategie (Arbeitsstruktur, 
Treffen, …) 

 Konzeptionelle Ausrichtung des Aktionsplans zur Deutschen 
Anpassungsstrategie  

 Austausch über Ressortaktivitäten und -planungen zur Umset-
zung der in der Deutschen Anpassungsstrategie (DAS) ange-
kündigten Initiativen 

 Organisation des Beteiligungsprozesses  
 Zeitplan bis März 2011 

 
Rechtzeitig vor der Sitzung (KW 17) gehen Ihnen eine genaue Tagesord-
nung sowie entsprechende Sitzungsunterlagen zu.  
 
Die Anwesenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von Ihnen für 
die unterstützende Ressortarbeitsgruppe vorgesehen sind, würde ich aus-
drücklich begrüßen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 



Referat   WA I 1 Bonn, 21. April 2009 
AZ 42250-1/0 Hausruf:  2790 / 2514 
RefL.: MR Stratenwerth 
Ref:  RR'in z.A. Nagel 

Deutsche Anpassungsstrategie an den 
Klimawandel 
Interministerielle Arbeitsgruppe 

Tagesordnung 

4. Mai 2009 von 14.00 – 17.00 Uhr im  
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit,  

Alexanderstraße 3, Berlin, Raum 4134 

TOP 1: Organisation der IMA Anpassungsstrategie (Arbeitsstruktur, Treffen, …) 

TOP 2: Konzeptionelle Ausrichtung des Aktionsplans zur Deutschen Anpassungsstra-
tegie (s. dazu Diskussionspapier für den Aktionsplan Anpassung);  
grober Zeitplan 

TOP 3: Austausch über Ressortaktivitäten und -planungen zur Umsetzung der in der 
Deutschen Anpassungsstrategie (DAS) angekündigten Initiativen 

TOP 4: Organisation des Beteiligungsprozesses  

TOP 5: Weißbuch Anpassung der Europäischen Kommission 

TOP 6: Sonstiges 
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Diskussionspapier zur Konzeption des Aktionsplans Anpassung 

Die Bundesregierung hat mit der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel 

(DAS) vom Dezember 2008:  

• Grundlagen zu Klimaänderungen, Klimafolgen und Handlungsoptionen zusammenge-

fasst und 

• den Umsetzungsprozess der DAS skizziert, dessen wesentliches Element der Aktions-

plan Anpassung ist, der bis Ende März 2011 gemeinsam mit den Bundesländern er-

arbeitet werden soll.  

Das Mandat für die Erarbeitung des  Aktionsplans (vgl. DAS Kapitel 5.1)  nennt folgende 

Aspekte, die der Aktionsplan ansprechen soll: 

 Grundsätze und Kriterien für die Identifizierung und Priorisierung von Handlungs-
erfordernissen  

  Priorisierung von Maßnahmen des Bundes  
  Überblick über konkrete Maßnahmen anderer Akteure (auf der Grundlage des 

Dialog- und Beteiligungsprozesses)  
  Aussagen zur Finanzierung  
  Vorschläge für eine Erfolgskontrolle (Indikatoren)  
  Weiterentwicklung der Deutschen Anpassungsstrategie und Benennung der 

nächsten Schritte  

Der Aktionsplan Anpassung muss folglich die in der DAS beschriebenen Ziele und Hand-

lungsoptionen konkretisieren. Ausgangspunkt für den Aktionsplan sind die Handlungs-

felder, die in der DAS beschrieben wurden. Im Aktionsplan sollen daher möglichst alle 

Handlungsfelder angesprochen werden. Eine Vorab-Priorisierung einzelner Handlungs-

felder sollte nicht erfolgen. Diese ergibt sich voraussichtlich im Prozess der Aufstellung 

des Aktionsplans, beispielsweise aus der zeitlichen Staffelung und dem unterschiedlichen 

Konkretisierungsgrad sowie der Wirksamkeit der im Aktionsplan vorzuschlagenden Akti-

onen und Maßnahmen, und zwar sowohl innerhalb der Handlungsfelder als auch zwi-

schen den Handlungsfeldern. Dabei sollte der Aktionsplan auch Aussagen enthalten, die 

die getroffenen Priorisierungsentscheidungen nachvollziehbar machen (Grundsätze und 

Kriterien). Relevant könnten folgende Aspekte sein: 

• Zeithorizont der Maßnahmenumsetzung: kurz- / mittel- / langfristig 

• Akteursebene / Verantwortlichkeit 

• Kosten und Nutzen von Handlungsmöglichkeiten und Maßnahmen: bekannt / 

nicht bekannt / no regret-Optionen 

• Synergien (oder Konflikte) mit anderen Maßnahmen und / oder anderen Stra-
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tegien / Politikfeldern; besonderer Fokus: Synergien / Konflikte zwischen Kli-

maschutz- und Anpassungsmaßnahmen 

• Möglichkeit / Notwendigkeit rechtlich-planerischer Instrumente zur Maßnah-

menumsetzung 

• Wissensstand – Erkenntnisbedarf  

Der Aktionsplan Anpassung soll maßnahmeorientiert sein, d.h. die in den Kapiteln 2 und 

3 der DAS vorgenommene Analyse und Bewertung der eingetretenen und zu erwarten-

den Klimaänderungen sowie der Auswirkungen dieser Klimaänderungen in den verschie-

denen Handlungsfeldern sollte im Aktionsplan nicht wiederholt werden, soweit nicht 

neue wissenschaftliche Ergebnisse vorliegen, die zu wesentlichen Veränderungen der in 

der DAS gemachten Aussagen Anlass geben. 

Wünschenswert wären zusätzliche, vertiefte Aussagen zu den ökonomischen Konse-

quenzen unterlassener Anpassung, den Kosten von Anpassung sowie zu den wirtschaft-

lichen Impulsen, die von einer innovationsorientierten Anpassung an die Auswirkungen 

des Klimawandels ausgehen können. 

In Kapitel 5.3 der DAS sind als wesentliche Elemente des Anpassungsprozesses die Be-

wusstseinsbildung und Information, der Dialog und die Beteiligung sowie die Unterstüt-

zung der verschiedenen Akteure  sowie die Verbesserung der Wissensbasis genannt. Die 

Bundesregierung hat in diesem Zusammenhang insbesondere Aktivitäten und Initiativen 

angekündigt, die dazu beitragen, Anpassung zum integralen Bestandteil von Planungs- 

und Entscheidungsprozessen in allen relevanten Handlungsfeldern zu machen, bzw. ge-

eignete Rahmenbedingungen schaffen, um die ökologischen, technologischen und ge-

sellschaftlichen Anpassungskapazitäten zu entwickeln und zu stärken.  

Hieran muss der Aktionsplan Anpassung anknüpfen. Im Mittelpunkt des Aktionsplans 

sollten daher folgende Aspekte stehen: 

1. Unterstützung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit bei der Identifizierung 

und Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen. Eigenverantwortlichkeit bezieht sich u. 

a. auf staatliche Akteure, Unternehmen, Verbände – aber auch auf Einzelne. Voraus-

setzung für Vorsorge und Eigenverantwortlichkeit ist es, das Bewusstsein für Anpas-

sung an den Klimawandel zu schaffen bzw. zu erhöhen, das vorhandene Wissen ad-

ressatengerecht zu vermitteln und Entscheidungsgrundlagen bereitzustellen, um an-

gemessenes privates, unternehmerisches und behördliches Handeln zu ermöglichen.  

2. Die Ergebnisse des Dialog- und Beteiligungsprozesses mit den Bundesländern 
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sowie anderen gesellschaftlichen Akteuren sowie dessen weitere Gestaltung. Ziel 

dieses Prozesses ist eine möglichst breite gesellschaftliche Fundierung von Anpas-

sungspolitik und –maßnahmen - insbesondere des Aktionsplans Anpassung - sowie 

eine Verständigung auf Verantwortlichkeiten auf verschiedenen Handlungsebenen. 

3. Konkrete Schritte zur Integration von Anpassung in die Strategie- und Maßnahme-

formulierung in den verschiedenen Handlungs- und Politikfeldern. Hierbei ist 

insbesondere auch die europäische Entwicklung auf der Grundlage des Weißbuchs 

der Europäischen Kommission mit in den Blick zu nehmen. In diesen Kontext gehört 

die bessere Verzahnung verschiedener Strategieprozesse auf Bundesebene.  

Der Aktionsplan Anpassung sollte neben einem knapp gefassten Textteil, der die Vorge-

hensweise, Ziele und Grundsätze kurz erläutert sowie  Aussagen zu den oben genannten 

ökonomischen Aspekten und zur Frage der Finanzierungsinstrumente macht, einen mög-

lichst tabellarischen Überblick über die auf Bundesebene vorgesehenen Initiativen, Akti-

onen und Maßnahmen enthalten. Dieser sollte ergänzt werden durch eine strukturierte 

Zusammenfassung von Aktionen und Maßnahmen anderer staatlicher Akteure (insbe-

sondere der Länder) sowie nicht-staatlicher Akteure, wobei auch auf das Zusammenwir-

ken von Maßnahmen der verschiedenen Ebenen hinzuweisen ist.   Dabei bietet sich an, 

eine Kategorisierung nach sektoralen, regionalspezifischen sowie  sektorübergreifenden 

bzw. überregionalen Maßnahmen vorzunehmen. Abschließend sollte der Aktionsplan den 

Prozess zur Weiterentwicklung, Umsetzung und Evaluation der DAS konkretisieren. 



[DAS]: Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel 
1. Sitzung der Interministeriellen Arbeitsgruppe „Anpassungsstrategie“ vom 4. Mai 2009 
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BMU, WA I 1 
UBA FG I2.1          15.06.2009 
 
Ergebnisprotokoll  
 
1. Sitzung der Interministeriellen Arbeitsgruppe „Anpassungsstrategie“ 
 

Montag, der 4. Mai 2009, 14:00 bis 17:00 Uhr Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit, Alexanderplatz 3, Berlin, Raum 4.134 
 

Hinweis: Alle Sitzungsunterlagen inkl. Teilnehmerliste finden Sie auf den Webseiten 
des Kompetenzzentrums Klimafolgen und Anpassung in einem geschützten Bereich 
(„Extranet“). Direktlink: www.anpassung.net/extranet Gruppe: IMA - 
Interministerielle Arbeitsgruppe Anpassungsstrategie 
Benutzername: bund / Passwort: strategie15April 

 
 
TOP 1: Begrüßung, Organisation der IMA Anpassungsstrategie 

(Arbeitsstruktur, Treffen, …) 

Herr AL Dr. Wendenburg / BMU begrüßt die Vertreterinnen und Vertreter aus allen 
16 Bundesressorts zur konstituierenden Sitzung der IMA Anpassungsstrategie auf 
Abteilungsleiterebene.  
Abgeleitet aus dem Auftrag im Kabinettbeschluss zur Deutschen Anpassungsstrategie 
(DAS) vom 17.12.08 wird die IMA Anpassungsstrategie die Erarbeitung des 
Aktionsplans „Anpassung“ bis Ende März 2011 steuern und sicher stellen. Die IMA 
Anpassungsstrategie soll außerdem die Initiativen der Bundesressorts im Bereich der 
Anpassung zusammenführen und den in der Anpassungsstrategie vorgesehenen 
Dialog- und Beteiligungsprozess begleiten und mit gestalten, mit dem Ziel ein 
konzeptionell konsistentes Vorgehen der Bundesregierung zu erreichen.  
Die IMA wird operativ durch die für Anpassung federführend zuständigen Referate 
(Arbeitsebene) unterstützt. Es wird vereinbart, dass sich die IMA auf 
Abteilungsleiterebene nur trifft, wenn es konkreten Gesprächsbedarf gibt. Dies wird 
voraussichtlich mit Vorlage des ersten Entwurfs des Aktionsplanes ab Mitte 2010 
erfolgen.  
 
 
TOP 2: Konzeptionelle Ausrichtung des Aktionsplans zur DAS 

BMU hatte vor der Sitzung ein Diskussionspapier zur Konzeption des Aktionsplans 
Anpassung versandt. Die in dem Papier skizzierten konzeptionellen Eckwerte fanden 
weitgehende Zustimmung. Eingegangene  Änderungsvorschläge werden in eine 
überarbeitete Version überführt und diese wird den Ressorts erneut übermittelt. Das 
Diskussionspapier wird auf der 2. IMA-Sitzung abschließend besprochen.  
 
Als generelle Orientierungen  für den Aktionsplan wurden betont:  
Der Aktionsplan soll  

 sich an den Zielen der Nachhaltigkeitsstrategie orientieren, 
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 in einem ersten Schritt werden alle in der DAS genannten Handlungsfelder 
sowie der integrale Ansatz / Querschnittsthemen weiterverfolgt, 

 hinsichtlich der Finanzierung von Anpassung aus dem  Bundeshaushalt 
vorrangig die (ggf. inhaltlich zu erweiternden)  Nutzungsmöglichkeiten 
vorhandener Instrumente und Programme auch für Anpassungsmaßnahmen 
ansprechen, um der angespannten haushaltspolitischen Gesamtsituation 
Rechnung zu tragen,  , 

 bei der Prioritätensetzung zu Anpassungsaktivitäten des Bundes das 
Kriterium „no-regret-option“ im Fokus halten, 

 die weltweite Verantwortung Deutschlands reflektieren. 
 
 
TOP 3: Austausch über Ressortaktivitäten und -planungen zur Umsetzung 

der in der DAS angekündigten Initiativen  

Die Ressorts tauschen sich über vielfältige, ressortspezifische Aktivitäten 
(Investitionsprogramme, Forschungs- und Netzwerkaktivitäten, Fachkonferenzen und 
Workshops, Kommunikation und Information) aus.  
Hervorgehoben wird, dass die Arbeit der IMA inhaltlich eng an die Arbeiten der Bund-
Länder-Fachministerkonferenzen gekoppelt ist und zur Abstimmung bestehende 
ressortspezifische Netzwerke genutzt werden sollten. Die IMA wird die Bund-
Länderaktivitäten zusammenführen. Offen ist noch, wie die formale Abstimmung des 
Aktionsplans mit den Ländern unter Einbeziehung aller Ressorts organisiert werden 
könnte. 
BMELV bietet den Ressorts an, das vom BMELV erarbeitete Konzept sowie die 
vorhandene Software einer IT-Plattform zu Klima/Anpassungsprojekten im 
Agrarbereich zu übernehmen und zu nutzen.  
Als besondere Netzwerkaktivitäten werden die Gründung des Climate Service Centers 
(FF BMBF) und die erfolgreiche Entwicklung einer Behördenallianz von 
Bundesoberbehörden (DWD, BBK, UBA, THW) erwähnt. 
 
Es wird beschlossen, künftig den Informationsfluss zwischen den Ressorts zu 
verbessern sowie bei der Kommunikation und Information zum Anpassungsprozess / 
DAS koordiniert vorzugehen. Das konkrete Vorgehen zur Dokumentation der 
Aktivitäten muss noch auf der Arbeitsebene vereinbart werden. 
 
 
TOP 4: Organisation des Beteiligungsprozesses 

Ausgehend vom Beschluss des Bundeskabinetts tauschen die Ressorts Ideen und 
Sichtweisen zur Entwicklung und Organisation eines Dialog- und 
Beteiligungsprozesses zur DAS aus. Eckpunkte für die Organisation des Prozesses 
sollten sein: 

 die Beteiligung von Kommunen sollte als eigene Säule neben der 
Länderbeteiligung entwickelt werden, 

 ressortspezifische Fragestellungen werden in klassischen 
Abstimmungsprozessen (wie Anhörungen) diskutiert, 

 nicht-ressortspezifische, querschnittsbezogene Fragestellungen und Themen 
sollten in offenen Gruppen diskutiert werden, hierbei sind die Erfahrungen 
des Rates für Nachhaltige Entwicklung zu nutzen, 
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 das Internet soll als Medium genutzt werden, um Rückkopplungen einer 
breiten Öffentlichkeit zur DAS und zu einem ersten Entwurf des Aktionsplans 
zu erhalten. Bei Konsultationen per Internet sollen spezifische Fragen gestellt 
werden, um klare und verwertbare Rückmeldungen zu erhalten.  

 
In der Etablierung eines neuen Beratungsgremiums (analog des Rates für 
Nachhaltige Entwicklung (RNE)) wird mehrheitlich kein Mehrwert gesehen. 

 
 
BMU-Vorschlag für einen Zeitplan: 
Ende Juni 09: 2. IMA-Sitzung finalisiert Konzepte „Aktionsplan“ und 

„Beteiligungsprozess“ [Anmerkung bei Protokollerstellung: 2. 
IMA Sitzung wurde verschoben und findet voraussichtlich im 
September 2009 statt] 

Parallel: Weiterführung des Bund-Länder-Austausches ggf. im Rahmen 
des neu einzurichtenden Ständigen Ausschusses „Anpassung“ 
der BLAK KliNa der UMK. 

November 09:  DAS – erste gemeinsame IMA-Veranstaltung zu „Dialog und 
Beteiligung“ (vorgesehen)  

Bis Frühherbst 10:  Entwurf Aktionsplan und Treffen der IMA auf AbtL-Ebene 
Ab Herbst 10:  Abstimmung mit Bundesländern 
Danach : erneute Beteiligungsrunde sonstiger Betroffener 
Frühjahr 2011: Überarbeitung Aktionsplan 
Ende Februar 2011: Einleitung Abstimmung der Kabinettvorlage zum  Aktionsplan 
Ende April 2011:  Kabinettbefassung 
 
 
TOP 5: Weißbuch Anpassung der Europäischen Kommission 

BMU wird gebeten, die ressortabgestimmte Weisung zu den Ratschlussfolgerungen 
(Umweltrat) aktiv vorzutragen. BMELV bittet auch zukünftig darauf zu achten, dass 
das Subsidiaritätsprinzip eingehalten wird und zusätzliche Richtlinien vermieden 
werden. BMU wird in Bezug auf europäische Aktivitäten in der Folge des Weißbuches 
zur Erarbeitung einer europäischen Anpassungsstrategie eine bündelnde Rolle für 
Deutschland einnehmen, da nicht alle Ressorts über die entsprechenden 
Generaldirektionen der EU-Kommission in den Anpassungsprozess einbezogen 
werden. Aufgabe des BMU wird daher sein, Informationen rund um EU-
Anpassungsaktivitäten in die IMA einzubringen. Die Ressorts werden daher gebeten, 
BMU zu informieren, wo bilaterale Anpassungsgremien zwischen Mitgliedstaaten und 
der Kommission bestehen (etwa in der Landwirtschaft und für Migration) und welche 
Informationen aktuell von allgemeinem Interesse sind. In Bezug auf die EU-
Aktivitäten wird angeregt die Vernetzung handlungsfeldspezifischer Arbeiten 
zwischen bestehenden europaweiten AGs mit Anpassungsbezug voranzutreiben. Herr 
Dr. Wendenburg unterstreicht, dass nähere Informationen zur geplanten  EU-
Steuerungsgruppe ‚Impact and Adapation’ (IASG) IASG noch ausstehen, um dessen 
Arbeitsziele und den voraussichtlichen -umfang näher zu erhellen.  
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TOP 6: Sonstiges 

AA bekundet Interesse an englischsprachiger Broschüre zur DAS. BMU verschickt im 
Nachgang zur Sitzung den Link zur digitalen Version an die Ressorts und bietet an 
Druckstücke der Broschüre in deutscher oder englischer Sprache auf Anfrage zu 
versenden. 
 
Das nächste Treffen der IMA Anpassungsstrategie ist Ende Juni 2009 vorgesehen. 
[Anmerkung bei Protokollerstellung: 2. IMA Sitzung wurde verschoben und findet 
voraussichtlich im September 2009 statt] 
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Konzeption des Aktionsplans Anpassung 
 

Die Bundesregierung hat mit der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel 

(DAS) vom Dezember 2008:  

 vorhandene Erkenntnisse zu Klimaänderungen, Klimafolgen und Handlungsoptionen 

zusammengefasst und 

 den Umsetzungsprozess der DAS skizziert, dessen wesentliches Element der Aktions-

plan Anpassung ist, der bis Ende März 2011 gemeinsam mit den Bundesländern er-

arbeitet werden soll.  

 

Als weitere zentrale Elemente zur Umsetzung der DAS sind die ‚Verbesserung der Wis-

sensbasis’ und der ‚Dialog- und Beteiligungsprozess’ benannt. Verschiedene Maßnahmen 

und Aspekte der ‚Verbesserung der Wissensbasis’ und des ‚Dialog- und Beteiligungspro-

zesses’ nach 2011 werden daher als Teil des ‚Aktionsplans Anpassung’ (APA) benannt. 

 

Das Mandat für die Erarbeitung des Aktionsplans (vgl. DAS Kapitel 5.1) nennt folgende 

Aspekte, die der Aktionsplan ansprechen soll: 
 

 Grundsätze und Kriterien für die Identifizierung und Priorisierung von Handlungs-
erfordernissen 

 Priorisierung von Maßnahmen des Bundes 
 Überblick über konkrete Maßnahmen anderer Akteure (auf der Grundlage des 

Dialog- und Beteiligungsprozesses)  
 Aussagen zur Finanzierung 
 Vorschläge für eine Erfolgskontrolle (Indikatoren) 
 Weiterentwicklung der Deutschen Anpassungsstrategie und Benennung der 

nächsten Schritte 

 

Der Aktionsplan Anpassung muss folglich die in der DAS beschriebenen Ziele und die 

vorgesehenen Maßnahmen konkretisieren.  

Ausgangspunkt für den Aktionsplan sind die in der DAS beschrieben Handlungsfelder. 

Eine Vorab-Priorisierung einzelner Handlungsfelder wird nicht vorgenommen. Eine Her-

vorhebung einzelner Handlungsbereiche ergibt sich im Prozess der Aufstellung des Akti-

onsplans, beispielsweise aus der zeitlichen Staffelung der Umsetzbarkeit von Maßnah-

men und deren unterschiedlichem Konkretisierungsgrad, der Abwägung von Kosten und 

Nutzen sowie der Wirksamkeit der möglichen Aktionen und Maßnahmen und zwar so-

wohl innerhalb der Handlungsfelder als auch zwischen den Handlungsfeldern. Die bei 

der Erstellung des Aktionsplans getroffenen Priorisierungsentscheidungen werden 

mit der Nennung von Grundsätzen und Kriterien nachvollziehbar dargestellt. 
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Relevant für eine erste Priorisierung während der Erarbeitung des Aktionsplans könnten 

folgende Aspekte sein: 

1. weiterer dringender Wissens- und Erkenntnisbedarf 

2. Zeithorizont des Maßnahmenvorlaufs sowie deren Umsetzung: kurz- / mittel- / 

langfristig 

3. Zeithorizont der Lebens- / Bestandszeit von Aktivitäten und (technischen) 

Maßnahmen 

4. betroffene Akteursebene / Verantwortlichkeit 

5. Kosten und Nutzen alternativer Handlungsmöglichkeiten und Maßnahmen 

6. Synergien (oder Konflikte) mit anderen Zielen oder Maßnahmen und / oder 

anderen Strategien / Politikfeldern; besonderer Fokus: Synergien / Konflikte 

zwischen Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen 

7. Möglichkeit / Notwendigkeit einer Änderung bestehender Instrumente und / 

oder Schaffung neuer Instrumente zur Maßnahmenumsetzung 

 

Der Aktionsplan Anpassung wird primär maßnahmeorientiert sein. Soweit nicht 

neue wissenschaftliche Ergebnisse vorliegen, die Anlass geben, die in der DAS gemach-

ten Aussagen (insbesondere zu Zeithorizonten und möglichem Ausmaß von Risiken und 

Klimafolgen) zu aktualisieren und oder zu erweitern, wird die in Kapiteln 2 und 3 der 

DAS vorgenommene Analyse und Bewertung der eingetretenen und zu erwartenden 

Klimaänderungen sowie der Auswirkungen dieser Klimaänderungen in den verschiede-

nen Handlungsfeldern zu Grunde gelegt.  

 

Inhalte des Aktionsplans Anpassung 

1. Maßnahmen des Bundes/ Maßnahmen in Kooperation mit anderen Akteuren 

2. Systematisierter Überblick über Maßnahmen anderer Akteure  

3. Aussagen zur Finanzierung, insb. durch Integration der Anpassung in beste-

hende Förderprogramme 

4. Konzeptvorschläge zur Prozesskontrolle und Erfolgskontrolle von Maßnahmen/ 

Indikatoren 

5. Nächste Schritte 

 

Der Aktionsplan Anpassung soll neben einem knapp gefassten Textteil, der die Vorge-

hensweise, Ziele und Grundsätze kurz erläutert sowie Aussagen zu den oben genannten 

ökonomischen Aspekten und zur Frage der ggf. erforderlichen Finanzierung macht, ei-

nen möglichst tabellarischen Überblick über die auf Bundesebene vorgesehenen Initiati-

ven, Aktionen und Maßnahmen enthalten. Dieser soll ergänzt werden durch eine struk-

turierte Zusammenfassung von Aktionen und Maßnahmen anderer staatlicher Akteure 
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(insbesondere der Länder) sowie nicht-staatlicher Akteure, wobei auch auf das Zusam-

menwirken von Maßnahmen der verschiedenen Ebenen hinzuweisen ist. Dabei bietet 

sich an, eine Kategorisierung nach sektoralen, regionalspezifischen sowie sektorüber-

greifenden bzw. überregionalen Maßnahmen vorzunehmen. Abschließend sollte der Ak-

tionsplan den Prozess zur Weiterentwicklung, Umsetzung und Evaluation der DAS kon-

kretisieren. 

 

Wünschenswert sind zusätzliche, gesamtwirtschaftliche sowie vertiefte sektorspezifische 

Aussagen zu den ökonomischen Konsequenzen unterlassener Anpassung, den Kosten 

und Nutzen von alternativen Anpassungsmaßnahmen sowie zu den wirtschaftlichen Im-

pulsen, die von einer innovationsorientierten und am Wirtschaftlichkeitsprinzip ausge-

richteten Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels ausgehen können. 

 

In Kapitel 5.3 der DAS sind als wesentliche Elemente des Anpassungsprozesses die Be-

wusstseinsbildung und Information, der Dialog und die Beteiligung sowie die Unterstüt-

zung der verschiedenen Akteure  sowie die Verbesserung der Wissensbasis genannt. Die 

Bundesregierung hat in diesem Zusammenhang insbesondere Aktivitäten und Initiativen 

angekündigt, die dazu beitragen, Anpassung zum integralen Bestandteil von Planungs- 

und Entscheidungsprozessen in allen relevanten Handlungsfeldern zu machen, bzw. ge-

eignete Rahmenbedingungen schaffen, um die ökologischen, technologischen und ge-

sellschaftlichen Anpassungskapazitäten zu entwickeln und zu stärken.  

 

Hieran muss der Aktionsplan Anpassung anknüpfen. Im Aktionsplans sollten daher fol-

gende Aspekte entsprechenden Raum finden: 

 

1. Unterstützung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit bei der Identifizierung 

und Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen. Eigenverantwortlichkeit bezieht sich u. 

a. auf staatliche Akteure, Unternehmen, Verbände – aber auch auf Einzelne. Voraus-

setzung für Vorsorge und Eigenverantwortlichkeit ist es, das Bewusstsein für Anpas-

sung an den Klimawandel zu schaffen bzw. zu erhöhen, das vorhandene Wissen – 

einschließlich der Einschätzung von Unsicherheiten - adressatengerecht zu vermitteln 

und Entscheidungsgrundlagen bereitzustellen, um angemessenes, gezieltes, kosten-

effizientes privates, unternehmerisches und behördliches Handeln zu ermöglichen. 

Darüber hinaus soll die Bildung von strategischen Partnerschaften z.B. zwischen Un-

ternehmen und NRO oder Regionalverbänden initiiert und unterstützt werden; erste 

Beispiele sollten im Aktionsplan bereits benannt werden können.  

 

2. Berücksichtigung der Ergebnisse des Dialog- und Beteiligungsprozesses mit den 

Bundesländern sowie anderen gesellschaftlichen Akteuren sowie dessen weitere Ge-
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staltung. Ziel dieses Prozesses ist eine möglichst breite gesellschaftliche Fundierung 

von Anpassungspolitik und -maßnahmen – insbesondere des Aktionsplans Anpassung 

– sowie eine Verständigung auf Verantwortlichkeiten auf verschiedenen Handlungs-

ebenen. 

 

3. Konkrete Schritte zur Integration von Anpassungserfordernissen in die Strategie- und 

Maßnahmeformulierung in den verschiedenen Handlungs- und Politikfeldern. 

Dabei ist von den Grundsätzen der Eigenverantwortung und der Subsidiarität auszu-

gehen. Hierbei ist insbesondere auch die europäische Entwicklung auf der Grundlage 

des Weißbuchs der Europäischen Kommission mit in den Blick zu nehmen. Doppelar-

beiten sind zu vermeiden. In diesen Kontext gehört auch die bessere Verzahnung 

verschiedener Strategieprozesse auf Bundesebene.  



 

 5 

ANLAGE 

Inhaltliche Übersicht zu den drei Säulen zur Umsetzung der DAS: 

 

Aktionsplan Anpassung 

 Maßnahmen des Bundes/ Maßnahmen in Kooperation mit anderen Akteuren 

 Systematisierter Überblick über Maßnahmen anderer Akteure  

 Aussagen zur Finanzierung, insb. durch Integration der Anpassung in beste-

hende Förderprogramme 

 Konzeptvorschläge zur Erfolgskontrolle 

 Nächste Schritte 

 

Verbesserung der Wissensbasis 

 Verbesserung der Qualität des Klimawissens 

 Mittelfristige Klimaprognose 

 Klimafolgen und Vulnerabilitätsermittlung 

 Ökonomische Aspekte des Klimawandels / Kosten der Nichtanpassung 

 Sektorale Anpassungsforschung 

 Instrumente der Entscheidungsunterstützung  

 Kriterien für die Priorisierung von Anpassungsoptionen 

 Ermittlung und Erfolgskontrolle von Anpassungshandeln und -maßnahmen (In-

dikatoren) 

 

Dialog- und Kommunikationsprozess 

verstärkt Wirtschaft, Kommunen sowie sonstige Akteure aus den verschiedenen Hand-

lungsfeldern einbeziehen z.B. durch: 

 Internetgestützte Konsultation(en) 

 Sektor-/Handlungsfeldspezifische Dialoge, (Beteiligungsformate der Fachministe-

rien) 

 thematische oder regionale Werkstattgespräche (ggfs. mit Ländern und Kom-

munen) 

 Foren zu Querschnittsthemen und integralem Ansatz (wie Risikomanagement, 

Handeln unter Unsicherheiten, Extremereignisse) 

 Anregung und Unterstützung von strategischen Partnerschaften 

sowie Bewusstseinsbildung und Information 


